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Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten über 
1.900 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu über- 
regionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärme- 
absatzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 90 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung 
und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland. 

BDEW zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union:  

Mitgliedstaaten sollten mindestens 30 Pro-
zent für Öko-Regelungen aufwenden“  
 

Zum Kompromiss der EU-Staaten zur künftigen Finanzierung der europäischen 
Agrarpolitik erklärt Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer BDEW-Wasser/Ab-
wasser: 

„Die Landwirtschaft muss auch mit Blick auf den Gewässerschutz nachhaltiger 
werden. Die Belastung der Böden und des Grundwassers durch Düngung und den 
Einsatz beispielsweise von Pestiziden muss reduziert werden. Ein zentraler Hebel 
hierfür ist ein europaweites Umsteuern bei der Verwendung der EU-Agrar-Sub-
ventionen. 

Künftig soll laut Kompromiss ein Teil der Direktzahlungen an Landwirte für die Er-
füllung von zusätzlichen Umweltvorgaben („Öko-Regelungen“) reserviert werden. 
Landwirte, die solche zusätzlichen Öko-Regelungen erfüllen, sollen künftig zusätz-
liche Mittel aus der ersten Säule der EU-Agrarpolitik erhalten. 

Dieser Ansatz ist zwar richtig. Allerdings sind nur 20 Prozent der Mittel aus der 
ersten Förder-Säule für solche Öko-Regelungen vorgesehen – und diese neue 
Regelung soll zunächst auch nur für zwei Jahre gelten. Das reicht für das Um-
steuern Richtung umweltfreundliche Landwirtschaft nicht aus. Die Ökoregelun-
gen müssen zukünftig ein fester Bestandteil der GAP-Reform im Hinblick auf 
Gewässerschutz werden. Die Mitgliedstaaten sollten mindestens 30 Prozent für 
die Öko-Regelungen aufwenden. Diese sollten für den Systemwechsel mindes-
tens für 10 Jahre eingeführt werden. 

Wir begrüßen, dass das Europäische Parlament für die bis März 2021 laufenden 
Trilogverhandlungen weitere Verschärfungen, auch bei der Stilllegung von Flä-
chen gefordert hat. Für eine umweltverträgliche Landwirtschaft und den Klima-
schutz benötigen wir außerdem Festlegungen für Investitionen in wasserspa-
rende Bewässerungssysteme. Dies sollte verpflichtend in der zweiten Säule als 
Umweltmaßnahme geregelt werden. 

Die Wasserwirtschaft weist darauf hin, dass eine „Doppelfinanzierung“ für obli-
gate Verpflichtungen nach der EU-Nitratrichtlinie beihilferechtlich nicht zulässig 
sind.“ 
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